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1. Vorbemerkungen 

1 Nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausge-
wiesenen Vermögensgegenstände und Schulden von der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit auszugehen, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 

2 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prü-
fungsstandard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer unbeschadet 
ihrer Eigenverantwortlichkeit bei einer Abschlussprüfung die Einschätzung der ge-
setzlichen Vertreter des bilanzierenden Unternehmens zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit beurteilen. Der IDW Prüfungsstandard verdeutlicht gegenüber der 
Öffentlichkeit die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für diese Einschätzung, 
die Bedeutung dieser Einschätzung sowie das Erfordernis der Beurteilung dieser 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 08.05.2003. Redaktionelle Änderungen am 08.03.2006. 

Änderungen durch den HFA zur Anpassung an die im Rahmen des Clarity-Projekts des IAASB überarbeiteten 
International Standards on Auditing (ISA) am 09.09.2010 in Tz. 20a, 21a, 28, 36. 


